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opf behalten. Dıiese Schwierigkeit wırd dadurch nicht geringer, daß zahlreiche
Zıtate mehr iıllustrierenden als argumentierenden Wert haben Hınzu kommt, da:
dıese Einzelreferate oft unvermittelt mMi1it Werturteilen ber einen Autor einsetzen
un LUr allzuoft 1n ine N Ser1e Von Fragen ausmünden, für deren Beantwortung
häufig auf eıtere nötige Untersuchungen verwıesen wird (dıe hier natürliıch nıcht
geboten werden können) Der umgekehrte Weg würde dem Leser wohl ıne NUutz-
lıchere Orientierunghilfe bieten; sieht sıch nıcht selten verwirrt. Das oft nicht
durchsichtige Hinundherspringen zwiıschen den Autoritäten dient der sachlichen
Klarheıt un: dem Ergebnis wenıiger, als deren verschiedene Ansprüche 1n
bezug auf ‚Biblische Theologie‘ me1st DUr hne Begründungsversuch aneın-
andergereiht sind.

Eın eigener Blick mu{ noch auf den etzten eıl „Probleme un Perspektiven“
geworfen werden, seine eigenen Gedanken ZUT rage formuliert. Da S1
dieser 'e1l wirklich 2US dem umfan reichen theologiegeschichtlichen Teil ergäbe;
der vorhergeht, kann Rezensent nıcht nden, selbst wenn 1n „Theologiegeschichtliche
Biılanz“ S noch einmal thematisch geordnete Zusammenfassungen N-
den sınd (Bibl Theologie und religionsgeschicht]. Darstellung; Geschichtsphilosoph.
Einwirkungen; Kontinuität der Offenbarungsgeschichte; Diskontinuität der beiden
Testamente und Dıie reziproke Beziehung). Das folgende Kapitel „Was 1St ‚Theo-
logie“?“A stutzt sıch VOr allem auf dogmatische Überlegungen, die MmMi1it der
ınteressanten Perspektive „Relatıve Theologie“ enden.: Doch leiben diese An-

summarisch un: lobal, eın begründetes Urteil ermöglichen.
Ahnliches gilt auch für die Ldeen des 111 Kapitels „Die Erfüllung der Schrift“
S  9 Probleme w1ıe das_ Verhältn%s VO'  3 Buchsta un Geist‘ der die
Kanonfrage kurz thematisch anserıssch werden. Es folgt „Das Problem der bibli-
schen Geschichte“i MmMI1t den Stichworten „Geschichts-Verständnis“, „Heıls-
geschichte“, „Überlieferungsgeschichte“, „Inklusive Geschichte“ und „historische
Kritik“, die schon tür sich eine N Welt aufreißen. Abgeschlossen wiırd das Nn
Werk durch „Projekte“ 7—39 Dort veht wesentlich den Vorschlag, Bibel-
wissenscha: 1in angeM«elSSCHNCI Berücksichtigung von Textzusammenhängen und
weıter: des Kontextes und der Zusammenhänge überhaupt) betreiben. Vieles
VO:  3 dem, W as hier gEeESAagT un! vorgeschlagen wird, kann VO katholischen Stand-
unkt A4UuS NUr Sympathıie un Verständnis wecken. ber 1mM gebotenen Zusammen-
ans hängt das meiıste eben wohl doch 1n der Luft und macht den Eindruck des

Unbegründeten. Zudem bleibt be1 knappen Andeutungen, die allgemein VOL-

werden, daß s1e kaum ermutigen, die vorlegte Rıchtun einzuschlagen.
Uns scheint, als hätte 1n 400 Seıiten Problematik und diesem unge Material
auch mehr stecken können. Oder sollte CS NSeI«c (falsche) Erwartung SCWESCH se1n, die
uns irregeleitet hätte? K. H. Neufeld, S

S p eigl, Jakob, Der römische Staat und diıe Christen. Staalt UuN: Kirche D“O  S

Domuitian his Commodus., 89 (2625Amsterdam 1970, Hakkert.—
Dıie vorliegende Habilitationsschri: geht den Wandlungen des Verhältnisses

zwischen römischem Staat un! christlicher Kıiırche 1n der eit 1n wesentlichen
Zügen als zusammenhängende Epoche ans rechbaren Adoptivkaisertums nach,
wWw1e 65 sıch in Rechtsprechung und literarıs C Auseinandersetzung sowohl Aaus der
Perspektive des Staates w1ıie der qcAristlichen Schriftsteller darbietet. Ihr Wert lıegt
VOT allem darın, daß S1e ausführlicher Benutzung der ganzen bisher erschie-

Liıteratur aufgrund der Quellen eıne neue usammentassende Sicht der EeNTt-
scheidenden Entwicklungen bietet un VOT das bis 1n unsere eıt in der
Kirchengeschichtsschreibung nachwirkende Geschichtsbild der christlichen Apolo-
n einer soliden Kritik unterzieht.

Das Kapitel (4—42), das noch von Domitian handelt, 1St wohl VOL allem
als ıne Art negatıven Vorspanns wichtig; entscheidend 1st, daß mit der Legende

eigentlichen „Domitianischen Christenverfolgung“ aufräumt und überzeugend
aufweist; daß die datür angeführten Zeugnisse (sowohl AauUus Dı0 ASSLUS w1e Aaus
den christlichen Apologeten samtlıch VO. sehr zweifelhaftem Wert un dazu noch
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Au spateren Tendenzen erklärbar sınd, dafß dagegen die zeitlich näherliegenden
Quellen (Sueton eiınerse1ts, Clemens OMANKS anderseıits) keine wirklichen Anhalts-
punkte dieser Art bieten bzw. eine ganz andere Deutung nahelegen.

Dıie Konfrontation der christlichen Gemeinden geschah vielmehr 1n einer ersten
Phase nıcht MIit dem (zumal 1mM Osten) auf sehr subsıdiire Ordnungsfunktionen be-
schränkten römischen Stäat; sondern M1t den jüdischen Gemeinden un: den Städten.

werden. Dabei hatte siıch bereits VOr
Erst Irajan begann das Christenproblem tür die römische Verwaltung akut

berühmten Plinius-Briet ıine Praxıs
eingespielt, in der 1n Konfliktsfällen grundsätzlich die Christen als Unruhestifter

ten. Das Reskript Trajans hat seine Bedeutung einmal darın, da{ß CS (ım Zuge
der Entwicklung VO: Coercitionsverfahren ZU regelrechten Ankla eprozei$ß) VeLI-

suchte, das Vertahren dıe Christen 1n römisch-rechtsstaatlıi Bahnen
lenken, dann darın, daß praktisch die Grundsatzentscheidung einer Stratbarkeit
des bloßen ‚nomen Christianum®‘ tällte Der Vertasser ze1gt, dafß bei dieser Wende
verschiedene Faktoren mitspielten: einmal die Neuheıt des Christentums, das den
spezifisch antiken Horıizont der Religijosität un!: als eine kultur- un
gesellschaftsgefährdende ‚superst1t10 nova‘ erscheinen ließ; ann die besondere reli-
g1onspoliıtische Siıtuation Trayan, die durch eıne CUu«Cc vaterländische eak-
t10N 1mM Sınne eınes relıg1ös verankerten Reichsbewußtseins charakterisiert 1St Dıe
Sıtuation den achfolgern Trajans 1St dann durch mannigfache Schwankun-
SCn gekennzeichnet. Die Regierungszeıt Hadrıans brachte eine relative uhe un:
Entspannung, die teilweiıse noch Antonınus Pıus anhielt. Eıne eigentlich —-
gespitzte Verfolgungssituation Ist dann erst wieder 175—180 Mark Aurel
greifbar, die VOT allem 1n angespannten Lage des Imperiums und der jetzt 1CUu

strapazıerten religiös-gesellschaftlichen Solidarität, VO'  »3 der VOoOr em Celsus Zeugni1s
ablegt, iıhre Erklärung findet. Dem Verf gelingt dabe1,; die xoxLıve% ÖOYLATO, autf die
Melıito ‚A Sardes anspıielt, Mi1t we1l Fragmenten Aaus Modestinus und Paulus
identifizieren, welche allgemein die Verbreiter abergläubischer und angst-
erregender Botschaften un Kulte betrafen, ber 1m Rahmen der spezifisch röm1-
schen Vorwürte gegen die Christen VOr al auf dıese gemunzt se1ın mufßten
— Dıe eit des ommodus mıiıt iıhrer Abkehr VO: ideologischen Kurs
Mark Aurels 1St dagegen wieder durch ine Zew1sse Auflockerung der antıichristlichen
Politik gekennzeichnet.

In scharfem Kontrast MmMit der historischen Wirklichkeit steht dagegen, Ww1ıe der
erf. aufweist F VOr allem 214—231), die Tendenz der christlichen Apolo-

(vor allem Melıito U, Sardes und Tertullian), apologetischer Ausmünzung
des bereits feststehenden römisch-aristokratischen Geschichtsbildes VO Prinzıpatalle Schuld den Verfolgungen den beiden „schlechten aısern“ (Nero und
Domitıan) zuzuschreiben un das Vorgehen Trajans und Mark Aurels über-
gehen der bagatellisieren. Gerade der Hınweis Tertullians auf das ‚Instıtutum
Neron1anum‘ (Ad nNnat. n f hat bis 1n unsere Zeıt dazu geführt, nach einem.
eigentlichen Anfang stehenden „_Christengeget_z_“ Ausschau halten der doch
die $taktische Stratbarkeit des Christseins auf Nero zurückzuführen. Der erft
stellt demgegenüber überzeugend klar, da{ß die entscheidenden Weiıchen Irajan
gestellt wurden, daß überdies weder VO  - einem allgemeinen Christengesetz noch
auch VO:  3 einem systematischen Versuch, das Christentum überhaupt au:  en, dıe
Rede seın kann, vielmehr 1Ur VO'  3 einer allzgemeinen Grundentscheidung der echt-
sprechung CHCH die Christen, die 1n Konfliktsfällen Unrecht hatten, SOW1@e (seıt
Mark Aurel) vVon aktıyem Vorgehen der Behörden spezıell die aktiven hri-
Sten, die sıch der Propagierung und weıteren Verbreitung des „Aberglaubens“schuldig machten.

nNts rechend geht der erf£. der literaris:  en Auseinandersetzung nach, die die
Entwi%lung der uristıischen Lage der Christen begleitete. Interessant 1St dabei VOL

lem die Darste lung der Wandlun 1n der christlichen Apologetik vgl 209
Während Justin von seiner radikal eilsgeschichtlichen Sıcht AausS, welcher
den Kampf der Mächte des Dämonischen und der Macht Christi zin einen Frontal-

r1ft die antike Einheit VO:  3 Volk, Staat und Religion _1 GEtC; steckt siıch
At ELa TA$S eın viel bescheideneres 1el ftordert jetzt von einer neutralen Basıs
Aus eın ach Toleranz un nımmt für die Christen das echt 1n Anspruch, nach ihrem
angestammten Glauben leben dürfen, wiıe allen Kulten gewährt wurde. Eın
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Bemühen, gerade die Solidarıität der Christen mit dem Imperium unterstrei-
chen, weIlst der ert ann be1 Melito U, Sardes, Theophilus IR ntioch:en un
Irenaus auf.

Diese entscheidenden Thesen der Arbeıt kann inan als solid begründet ansehen.
Doch hat inNnan mehr als einer Stelle den Eindruck, dafß der erft. nıcht ımmer

chen Landkarteder Versuchung widerstanden hat, „weiße Flecken“ auf der histor1s
tür die sıch oftN! stehenzulassen, sondern durch unsichere Hypothesen üllen,

NUr sehr Vasc Anhaltspunkte finden lassen un dıe zudem me1list für seıne entsche1-
dende Argumentatıion Sal nıcht nötig sind. Dıe politisch-romfreundliche Deutung des
Schlusses der Apostelgeschichte (12) dürfte doch nıcht mehr als eine unsichere An-
nahme se1n, der gegenüber dıie Erklärung aus der geschichtstheologischen Tendenz
des lukanischen Doppelwerkes mindestens denselben Grad Wahrscheinlichkeit für
siıch hat. Dıie Verknüpfung der von Clemens OMANUS (1; berichteten Unglücks-
fälle mit dem Bericht Suetons un die daran siıch anschließenden Hypothesen des
Vert. (36—38) hängen doch ziemlich in der Luft und können nıcht mehr als eine
ZEWI1SSE Möglichkeit für sich beanspruchen. Dıe JN Argumentatıon hängt der
Verbindung des römischen Bischofs Clemens Flavius Clemens (36) Der Vert halt
e$ 1m Anschlufß Lightfoot für „N1  t abwegig“ (37% als eınen Freigelasse-
Ne  - des Flavıus Clemens anzuseh Dıeser Bezug dürfte ber noch fraglicher seıin
als dıe dem erft. außer Frage stehende Historiziıtät eınes „römischen Bischots
Clemens“ selbst. Der „hohe rad der Wahrscheinlichkeit“ (36 unten) für seıne Deu-
Lung 1St darum woh hoch gegriffen. Wenn der ert meint, „tnöglid1_grygreäse“
se1 der Anlafß des Vorwurtes Domitilla und Clemens, sıe ne1igten jüdischen
Sıtten, gerade iıhre Verbindung mi1t ıhrem Freigelassenen DEeWESCH (37 £.); annn 1St
S}  9 da{fß dieser Vorwurf 1 usamımenhang Mi1t Flavıus Clemens und Domitilla
siıch do! erst be1 Dı0 ASSLUS ndet, dessen Zeugn1s VO: Vert celbst (26) mıiıt echt
entwertet wiırd, während Sueton nıchts davon weiß. Der Versuch, das Martyrıum

politischen Prozeß sehen (56—58), kann ichtdes Tgnatıus Antiochien mehr als
tür sıch en (doketistische Umitriebe und DO-mehr als allgemeıne Vermutungen

itische Anklage n des Bekenntnisses, Jesus se1 dem Fleische nach Davıdssohn);
W CIn außerdem, wıe der Verf (57 hervorhebt, die Beseitigung gerade der beiden
entscheidenden kirchlichen Führer Syrıens un Palästinas (Ignatius V. Antiochien und
Symeon Jerusalem) nıcht von efähr kam, ann kann INan mındestens ebenso-
zut systematische religionspolitis Ma{ißnahiNeN denken. Diese Deutung des Mar-

merkwürdiger, als der Vert. doch cselbsttyrıums des Ignatıus V, Antiochien 1St
daß die Strafbarkeit des Christseins durchaus ıcht TST MIi1t 12/113(67) hervorhebt,

und dem Reskript die Anfrage des Plinıius beginnt. Die Behauptung, da{fß WIır
se1ıt Irajan für eın halbes Jahrhundert „nıchts me  1B von Christen Kaiserhof
hören (81), wiıeder OFraus, da vorher solche eziehungen gegeben hat, w as

miıt der bereıts untersuchten Deutung der Ereignisse Domiuiuitıian STeEht
fällt Dıiıe atıN} und Interpretation des Hermas (113 1st widersprüchlich.
Der Verft. will ıhn ın die frühe Regierungszeıit des Antoninus Pıus (113
ten), o1bt ber yleich daraut Verzicht auf einen längeren Zeitraum der

120140 als wahrscheinliche AbfassungszeıtEntstehung die Zeıt
annn lıegt Iso doch ıne Datıerung Hadrian (F 138) näher. Auf den fo gCeIN-
den Seıten (116 f.) beschränkt sich enn darauf, tfür die Endredaktion die
Regierung des Antoninus Pıus anzusetzen, reilich ohne wirklich plausible Gründe.
Dıie VO ert. estimmung der VvVo Hermas bezeugten „Zeıt schärferer
Bedrängnis“ auf ıne Zeit unmıttebar nach Hadrıan trıfit auf die Schwier1g-

hervorhebt; Antonınus Pıus, ‚uakeit, dafß sich, wI1ıe der Verft. selbst 33—
keine entscheidende Zuspitzung der Lage der Chriısten bel äßtBegınn, tür sıch,Diıe Deutung des Pr0OZzesSsCc5 des Ptolemaeus 30— hat gewiß INa  D3

müßte ber gleichfalls MIi1t mehr Vorsi|  * un als bloße Hypothese vorgetragen
wer

Es se1 ber ochmals hervor ehoben, daß diese sehr unsicheren, wede eindeut1ig
auszuschließenden noch wirklı: bele baren Hypothesen die entscheidenden Thesen
des Vertfassers keineswegs en  en etztiere hätten auch dann nıchts verloren, wenn

Ren Wahrscheinlichkeitsgrad DOS1LtELV behauptetmanches, W as hier mit einem allzu Sro Schätz; S}wird, offengelassen worden ware.
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